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Vorwort

Städtebauliche Verträge, insbesondere solche, die im Zusammenhang 
mit sog. Einheimischen Modellen, mithin der Ausweisung von Bauland 
zugunsten der ortsansässigen, einheimischen Bevölkerung stehen, sind 
aufgrund europäischer Vertragsverletzungsverfahren in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit gerückt. Es wurde gerügt, dass die praktizierten Einhei-
mischen Modelle gegen die Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit 
verstoßen. Zwischenzeitlich wurde diese Problematik in Abstimmung mit 
der EU-Kommission gelöst. Es wurde ein Rahmenmodell entwickelt, bei 
dessen Beachtung die Einheimischen- und Sozialmodelle künftig wieder 
als rechtssicher angesehen werden können.

Diese Verträge sind aber nur ein kleiner Ausschnitt der Vielgestaltig-
keit von städtebaulichen Verträgen, die zwischen Bürger und öffentlicher 
Hand geschlossen werden können. Die städtebaulichen Verträge haben 
zwischenzeitlich in vielen Lebensformen Eingang gefunden.

Anstoß für den Abschluss von städtebaulichen Verträgen  im Bereich 
des öffentlichen Baurechts ist vielfach die Situation der „leeren Kassen“ 
von Gemeinden und Städten. Zwar bestand ursprünglich die Intention 
des Gesetzgebers des Bundesbaugesetz, später des Baugesetzbuches, dass 
die Gemeinden und Städte als Herr der Bauleitverfahren die Aufstellung 
von Flächennutzungsplänen und von Bebauungsplänen in eigener Regie 
und auf eigene Kosten durchführen. Einerseits haben die Finanzen die 
Gemeinde und Städte später bewogen, den begünstigten Grundstücks-
eigentümern die Kosten der Bauleitplanung aufzuerlegen. Hinzu kam 
die Forderung der Gemeinden und Städte, dass auch die Kosten der In-
frastruktur, mithin der Erschließung und der Folgelasten wie der Bau 
von Gemeinbedarfseinrichtungen vom Grundstückseigentümer/Investor 
mit getragen werden sollen. In diesem Zusammenhang wird vielfach 
das Münchner Modell der „Sozialen Bodennutzung“ genannt. Hiernach 
soll bis zu 2/3 des Wertzuwachses an Grund und Boden „abgeschöpft“ 
werden, jedoch ausschließlich durch Beteiligung des Grundstückseigen-
tümers/Investors an den Kosten für die Allgemeinheit, welche durch die 
Baulandentwicklung ausgelöst werden. Weiterer Grund für die teilweise 
weitreichende Übertragung öffentlicher Aufgaben auf die Grundstücks-
eigentümer/Investoren liegt in der meist mangelnden Personalausstattung 
in den Gemeinden und Städten. Sie sind heute vielfach nicht in der Lage, 
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Vorwort

die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen, insbesondere Bauleitpläne 
aufzustellen und die Infrastruktur sicher zu stellen. Dies gilt vornehmlich 
in Ballungsregionen mit hohem Bevölkerungszuwachs. Die Politik fordert 
hier zusätzliche Baulandausweisungen.

Das Buch versucht sich mit den Kernfragen der Inhalte und der An-
wendung von städtebaulichen Verträgen auseinanderzusetzen und eine 
Leithilfe für die Grundstückseigentümer, Investoren, Planern und vor 
allem für Gemeinde und Städte zu geben.

München, Juli 2017� Karl Schwab
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